
Gerd Winter 
Formen- und Wirkungs geschichte 
des Bodenkreditrechts I 

Warum ist das Hypotheken- und Grundschuldrecht des BGB zu seiner gedanklichen 
RaHinesse ausgebildet worden? Ist die Formenvielfah überflüssig? Welche Bedeu­
tung haben die Formularvenräge der Kreditgeber gegenüber den abstrakten Formen 
des BGB? In welchem Verhältnis steht das Bodenkred.itrecht des BGB zum Recht der 
Banken \Jnd Versicherungen und zur staatlichen Kreditsubventionierung z. B. für 
Landwirrschaft und Wohnungsbau? Ist das Bodenkreditrechr' neutrales, geschichts­
loses Insrrumentarium? Oder nimmt es Interessenkonflikrein sich auf. und hinterläße 
es gar bei der Bewältigung säkularer Probleme seine besonderen Spuren? 

I. Das 18. Ja}nhundm: Die Ausbildung individuellerl »Kredits~ 

Das Bodenkreditrecht mit den Grundpfandrechten als Sicherungsmittel unterschei­
det sich von feudalen Reeten und Lasten dadurch, daß bei diesen kein Kapital 
hingegeben, sondern ein Landgut zur Bewirtschaftung überlassen wird, und dadurch, 
daß die Gegenleistung. wenn überhaupt in Geld, aus den Enrägen geleistet wird und 
sich nach den Erträgen richtet. Der sradrrechtlich ausgebildete Rentenkauf ist 
dagegen bereirs ein Miete! der Kapitalanlage!. Jedoch wird die Rente noch als eine aus 
den Erträgen fließende Leistung zumindest gedacht, und sie wird auf ewig gekauft, so 
daß eine Kündigung oder eine paraUeI zur Zinsentwicklung stattfindende Erhöhung. 
die mit der Enragsentwicklung nicht synchron laufen, nicht möglich sind. Mit der 
Einführung des Wiederkaufrechts beglnnr der Unterschied zum Bodenkreditrecht 
sich dann freilich zu verwischen. 
Das kapitalistische Bodenkreditreche konnte sich erst frei entwickeln, als die 
Zinsnahmc für Kapital nicht mehr durch das kanonische Zinsverbot gebinden oder 
zu Umgehungsformen (- eine solche war vermurlich auch der Rentenkauf -) genötigt 
war. und als eine Mobilisierung von Boden oder gar Bodenwercausschnitten nicht 

( Ich stütze mich h,upL"chlich aul lolgende Untersuchungen: M. Weyermann, Zur Ges.:hichle d~s 
ImmobiliorkredilWe<rns in Pr~ulkn, mil brsondercr NUlz~nwcndung aul die Theorie der Bodenver,chul­
dung. IV.rlsruhe '910; C.,d,.u<, Zur Ge"hi<hlc und Theorie d~r Grundsriickskn,en in dcutschen 
Groß,tädlen, mir besonderer Berilcksic.hligung VOn Groß-Betlin, Jen. 1916; J. W. Hedemann, Die 
FortSchritte des Zivilrech" im '9. Jahrhundert, Bel. 11, I, Du mltenellt Bodcnrah., Bulin '9l0; O. 
Kämper, Wobnung,winschall und Grundkredit, Bcrlin 19}8; S. Buchholz, Abm,hionsprinzip und 
Immobihrrccht. Zur G=hich,c der Aufhssung und dcr Grund.<ehuld, Fnnkfun 1978. Vor allem die 
Monographien von W'Y"rm.nn und Buchho1'l vereioigen juristische und okonomisch-politische Analyse 
aul cme so mustergililige Weise, wie m.n sie im scheinbar weltfernen Bodenkrffiilrecht = wenigSten 
vermuten 'würde. 

1 l<h ben une das Won als Oberbegrill , . für d" "Bodenkr~ditrechl i. e. 5.", d. n. das Rech. <los 
K,u •• lv~nr,s<s, der FordeNog und des GrundpfandrcchL', 1. lür d.., -Relin3.11ziC'I'Ung,srechl" d . h . d..., 
Rech, d .. Krcdi,ins,;,u.c und der Klpi uls",mmlung, und 3. für d .. (sp.'ücr luitrc\endc) den '6od~nkredi, 
cT'ganzcnde Subventionsrechl. 

3 Dazu Buchholz. S. l&-4l · 
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354 mehr durch feudales Bindungsdenken beschränkt war. Die Entwicklung begann 
schon im späten Mittelalter in den insofern ungebundeneren Städten, dann auch in 
einzelnen Parrikularrechten, unter denen besonders Mecklenburg eine Pionierrolle 
spielte. Ich möchte mich hier jedoch auf Preußen beschränken, das, wenn auch kein 
Pionier, doch Vorreiter der Hauptmasse des deutschen Bodellkreditrechts war. 

a) Abstraktionsschritte: Grundbuch, formale Ränge, Gutglaubensschutz 

Seine erste umfassende Kodifikation erfuhr das Bodenkreditrecht im engeren Sinne in 
der »Hypotheken- und Konkursordnung« Friedrich Wilhelrns 1. von '722. Sie 
kombinierre, wie jhre Nachfolger. das römische (abStrakte) Bodenrecht mit dem 
deutschen (abstrakten) Grundpfandrecbt. wurde aber durch Ausflüsse merkantilisti­
scher und fürsorglicher Zielsetzungen ergäl\2L Ihre wichtigste Neuerung ist die 
Einführung des Grund- und HypoLhekenbuchs, in dem jedes Grundsriick mit einer 
noch sehr umfangreichen Datenanzahl aufzuführen war'. 
Die Eintragung war zwar nicht konstitutiv für ein Grundpfandrecht. sicherre ihm 
aber - als ~hypotheca publica« - Vorrang vor den weiterhin möglichen sog. 
stillschweigenden und privaten Hypotheken. Merkantilistisch im Sinne der Sorge für 
wachsende winschafdiche Produktion war die Differenzierung des Rechtsranges im 
Konkurs. Der (unproduklive) Kaufrestgeldkredit r::mgierr z. B. nach dem (produk­
tiven) Bauge!dkredir und Meliorationskredir l . Vorrang genießen freilich noch das 
eingebrachte Gut der Ehefrau und eine Reihe weiterer Privilegien - ein traditionales 
Element. Landesherrliche Fürsorge für den Schuldner kommt in Vorschriften über 
die Taxierung zum Ausdruck. die den Schuldner vor einer exisrenzgefährdenden 
überbeleihung schützen sollten. 
Die materialisierende6 Rangordnung der Rechte wurde mit der Konkursordnung von 
1748 durch eine abstrakte. allein auf den Eimragungsakt und dessen Zeitpunkt 
abhebende abgelöst. Allerdings blieb beim Eigentumserwerb ein hinderliches 
Moment besrehen: der Erwerb bedurfte zu seiner Wirks:unkeit nicht der Eintragung 
ins Grundbuch, so daß der Kreditgeber sich umständlich über die Berechtigung des 
Eigentümers informieren und, wollte er sichergehen, Drine durch öHentliches 
Aufbieten und Präklusionsurreil ausschalten mußte7. Ein weiteres - tradirionales -
Moment war die Begrenzung der VerschuldungsfreiheitS, Die Freiheit. den eigenen 
Boden zu verschulden. die sich im Verlauf der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
enrwickehe, galt nur für Lehensgüter und Freibauernstellen. Schon vorher hatte sie 
sich beim städtischen Boden herausgebildet. Dagegen bedurfte die große Masse der 
abhängigen Bauern zur Verschuldung der Zustimmung ihres Grund- oder Gutsher­
ren. Zudem wurde 1748 aus materialen Grunden des Bauernschuues eine Beschrän­
kung der Verschuldbarkeit von freien und abhängigen Bauernstellen auf die Hälfte 
des Wertes eingeführt. 
Für die enorme Ausdehnung des Bodenkredits, die nach 1750 eintrat. haben die 
genannten GeSetzeswerke eine entscheidende VoraussellUng geschaHen. näm I ich das 

4 Zu mdU"echt~chen Vorläufern vgl. Buchholz, S. 'J 7 f., f' H. 
J Einer heule ytrg.~senen Unterscheidung der Bodenrcform~r folgend nWnc ich .produkli". den Kredit) 

der W cruchöplung mi. und aul dem beliehenen Grunds,ück !inan2ien, "unproduktiv. dagegen d.n 
Kredi, für Kali/gelder, Erbgdder oder boden/remde Bctriebsrninel. 

6 Ich IIn.ersch.ide eine .abstrakte. und eine .konkrete. Alls/onnung de, Bodcnkrcditrechts. Oie 
.konkrete- Ausformung nenne ich .tradinon.I., wenn sicständi"h oder famili.l, und .m~.cri.ltsietend., 
wenn ,ie politisch, z. B. 'u, SchuldnerschutZnicksich,cn begrundtl i<l . 

7 § S d.'r Schlesischen. Allgemeinen Land- und HypDlhekenordDung. v. ~. 8. '710. die kun du:auf für gonz 
Preußen verbindlich wurde und das m.tenelle Bod.nkr.dilrechl enthielt. 

8 Dazu Wererm.nn, S. '9-40. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1980-4-353 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 08.03.2026, 10:09:45. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1980-4-353


erforderliche Venrauen der Geldgeber in die Sicherheit der Anlage zu ermöglichen. 
Der einmal durch Eintragung fixiene Rang konnte durch stillschweigende oder 
gesetzliche Hypotheken nicht mehr verlorengehen . Damit war erst einmal eine mit 
angemessenen Rechten ausgestattete Gläubigerposition dem Marke zur Benutzung 

übergeben. 
Mit dieser Abstrahierung war aber zugleich die Möglichkeit der Perversion allzu 
großer Freiheit gesetzt. Standen vorher eraditionale Verschuldungszwecke (Ehegat­

tengut, Mündelgut, Erbgelder) im Vordergrund, so drang mit der abstrakten 
Rangfolge der eingetragenen Rechte das Kaufgeld vor. War früher, soweit nicht der 
Ve(schuldungs2'.weck dies ausschloß, die kurzfristige, schnell zu tilgende Verschul­
dung verbreitet, so nun, da die Sicherheit des Ranges auch eine Hypothekenzirku­

larion ermöglichte, die häufig rilgungsfreie Dauerverschuldung. Beides ermöglichte 

den um diese Zeit einsetunden regen »Rirtergutshandel« und ein vorher nie 
dagewesenes Ansteigen der Güterpreise. Der Käufer, der vorher die hohen Tilgungs­
quoten im Kaufpreis berücksichtigen mußte, brauchte nur darauf zu achten, daß der 
Gucsenrag die Zinsen abwarf. Da die Kreditoren in Erwartung weiterer Preissteige­
nlng bereit waren, das Gut bis zur Wertgrenze zu beleihen, benötigte der Käufer 
zudem kaum Eigenkapital. So wurde der Güterkauf auch solchen Personen 
zugänglich, die nur spekulative Zwecke verfolgten und auf baldigen Wiederverkauf 
unter Abzweigung der zwischenzeitlichen WertSteigerung sannen, was seinerseits die 
Nachfrage und damit den Preis anheizte. »Damit trat die folgenschwere Verkettung 
ein, daß reichlicher Hypothekenkredit durch das Zwischenglied steigender Boden­

preise und folgenden Besitzwechsels einen noch weiteren, umfangreicheren Hypo­
thekenkredit verlangee«!. 

Das Bedürfnis nach mehr Kredit wurde vor allem für die LandwirtSchaft dringlich, als 

um 1765 das Vertrauen auf deo Bodenpreisanstieg zusammenbrach . Ein geringer 
Anstoß, der Konjunkturniedergang nach dem Hubertusburger Frieden (1763), 

genügte. Es wurde deutlich, daß den gestiegenen Preisen keine Ertragsverbesserung 
gegenüberstand . Gläubiger forderten das Geld zurück, der Schuldendienst der hoch 
beliehenen Güter war rur viele nicht mehr tragbar. Die Subhastauonen (Zwangsver­
steigerungen) nahmen zu . 
Zur "Rettung des Grundbesitzes .. , wie die Parole hieß, wurde zunächst ~Maßnah­
merecht« '0 eingesetzt. Das Mittel, auf das man sich auch in künftigen Notzeiten 
immer wieder besann, war ein Zahlungsmoratorium von 1765. Doch wirkte dieses, 
wie sich auch später wieder zeigen sollee, zwar für die bereits bestehende Verschul­
dung erleichternd, schreckte aber neuen Kredit ab. 

Die Reaktion hierauf war nicht etwa Rücknahme, sondern im Gegenteil weiterer 
Ausbau der Absuaktionsschrinc zum Zweck der Anlockung neuen Kredits". Der 
erste Schritt war die »AUgemeine Hyporhekenordnung« von ! 783. Sie enthielt 
hauptsächlich formeJJes, z. T. auch materielles Hypothekenrecht. Ihr Hauptanliegen 
war Vereinfachung des stark bürokratisierten Grundbuchs. Einen wichtigen Fort­
schrin zu größerer Abstraktheit im materiellen Recht brachte die AblTetbarkeit der 
Hypothek bloß durch Zession und Dokumemcnübereignung, also ohne Eintragung 
- ein Vorläufer des Briefgrundpfandrechts. - Einen ähnlichen Zug zur Abstraktion 
wiesen die Hypothekenvorschrilcen im »Allgemeinen Landrecht für die preußischen 
Staaten« von 1794 auf. Die Unsicherheit der Eigentümerschafe Wllrde durch eine 

9 Weycnnann, $. 66 . 
10 Der Terminus mein! hier und im lolgenden ,uf ,krudJ. Ereignisse r •• gitrendcs, luf kUr2C Dauer 

bcme>5cncs und allgemeine> Rech! modüiziereodes Rt.:ht. 
11 Zum folgendeD vgl. Weycmunn, S. !H-146;.Buchholz, S. 14,-1 SS. 
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»Duplizität des Eigentums« beseitigt: Der gute Glaube des Hypothekenbestellers an 
das Eigentum des als Eigencümer Eingetragenen WlJrde geschütze", wenn auch die 
Eincragung noch nicht als konstitutiv galt. Konstitutiv war sie dagegen nach wie vor 

für die Encstehung der HypOthek. Einen wichtigen ersten Schritt zur Verkehrsfä­
higkeit der Hypothek bedeutete die Abschneidung von die Forderung betreffenden 
Einwänden gegenüber dem gutgläubigen Zessionar'). 
Es gab freilich auch materiale Bestimmungen. Sie waren bewußter und deutlicher auf 
Schuldnerschutz gerichtet als vergleichbare in früheren Gesetzen, die eher t~aditio­
nalen Charakter trugen. Sie beseanden wm einen im sog. Legalitätsprinzip. Dieses, in 
der Hypothekenordnung begründet und im ALR ausgebaut, solhe für die Wahrheit 
der Rechcsvcrhältnisse sorgen, und 7.war nicht durch materiell-rechtliche Instrumen­
te - im Gegenteil wurde ja gerade der Gutglaubensschutz und die übertragung 
außerhalb des Grundbuchs eingeführt - sondern, in preußischem Vertrauen auf die 
Bürokratie, durch Verpflichtung der Grundbuchbeamten, die wirkliche Rechtslage 
vor Eintragung gen2u zu erforschen, und durch persönliche Haftbannachung des 
Beamten für den Fall mangelnder Sorgfalt. Die A!igemeine Gerichtsordnung von 
[793 fügte weiteren Schuldnerschut2 hinzu : Ta,'\(atlonsvorschrihen schützten einer­
seits vor zu noher Beleihung; andererseits schreiben sie für den Versteigerungsfall 
höhere Bewertung vor, wodurch in Kombination mit verschiedenen Möglichkeiten. 
die Versteigerung mangels ausreichender Gebote zu verzögem, der Schulderl 
EigentÜmer nicht mehr billig und schnell um sein Vermögen gebracht werden 
konnte. 
Diese materialen Vo(kehrungen trugen, obwohl sie im einzelnen Verzögerungen bei 
der Neuverscnu!dung und der Zwangsvollstreckung bewirkt haben '" im ganzen aber 
nicht zur Mäßigung einer von 1770 bis etwa 1 R06 dauernden Hausse im Grundstücks~ 
und Kreditverkehr'l bei . Erneut wurden Preise und Verschuldungen über die 
eigentliche Ertragsfähigkeit der Güter hinausgetrieben. Wieder genügte ein Anstoß­
diesmal die Minderung der Erträge durch den napoleonischen Krieg 1806/07 - um die 
Krise und damit steigende Subhastationen'6, fallende Preise und mangelnden neuen 
Kredit ausz.ulösen . Und wieder besann man sich auf ein Zahlungs moratorium, das 
lOGeneralindult .. von 1807, das erneut zur Zuruckhaltung neuen Kredits beitrug'? 

b) Funktionen: Kreditzyklen, Intensivierung der Landwirtschaft, Werttramle n 

Das doppelte Auf und Ab des Bodenkreclits wurde bisher, Weyrmann folgend, 
endogen aus dem Bodenkreditrecht erklärt: Dieses erzeugte eine über den Ertrag 
hinausgehende Verschuldung, woraus durch leichte äußere Anstöße eine Vertrau­
enskrise, gleichsam eine Zerstörung der .. Bodenpreisillusion« und damit die Kredit­
krise entstand. Es liegt nahe, dagegen zu halten, daß in den gleichen Zeitraum auch die 
»Agr2Tbewegung~ fällr, d. h. eine allgemeine Bemühung um Intensivierung der 
Landwimchaft'A. Rodungen , Trockenlegungen, Meliorallonen, DreifelderwirtSchaft 

11 Damil wurde ci n ,usgewogoner Mindwcg zwischen einer EigenrumsübCrlT.gung lußcrh.lb ö ffentlich "r 
Bücher und einer Mlchen bloß dureh Einrragung be-sc.hrillen. Vgl . Buchholz, S. 14) I. 

I) Davon war die cinrr>J;barc . PrOlf.Sla,ion_ der NicnIValu,ierung binnen )8 Togen al.J ' IIenommen (vgl. 

§ ")9 BGB). 
'4 Vgl. die bei Weymnann, S. '40 I. z,liene Klage eine, uitgenossisehen Praktikers. 
'5 Weyormann, S. t 'S-") (Sild,) u. S. 'l }-'H (bnd). 
161m preußischen Os,en wurden zwischen t 806 und 18 JO &0% der RiucIl;üttr mindesrcn\ cinm.l 

~w""gsy.rsrejgen. Vgl. Weyerm"nn, S. t 58 . 
'7 Weycrm.nn, S. t \I . 
IS Vgl. die ausführliche Beschreibung bei W. Abc!, Geschichte der dCl.Jls<:hen bndwiruchalt vom irühcn 

Mittel.h« bis lUm t9 . Jahrhundert, 1 . Aufl., SlIlllgUI t967, S. 174-)26. 
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mit intensiverer Fruchtfolge und Viehzucht, Düngung, Maschinisierung erforderten 
Kapital . Ist die Verschuldungsz.unahme also nicht vielmehr auf zunehmend produk­
tive Zwecke z.urückzuführen. die gerade Ertragssteigerung zur Folge hatten? Und 
war demnach die Bodenpreissteigerung eher eine Folge der Enragssteigerung und der 
häufige Güterverkauf nur das Wandern des Bodens zum besten Wirt? 
In der Tat ist Weyermanns Sicht einseitig. Sie war stark von der Bodenrefonnbewe­
gung des beginnenden 20. Jahrhunderts beeinflußt. die allzu legalistisch die Ursachen 
von Mißständen im Recht, und insbesondere im Uberalen Recht, suchte. Immerhin 
wird man aber auch an der Gegenthese einige Abstriche machen müssen. Weyermann 
weist selbst darauf hin. daß nach der These vom Produktivitärszuwachs eigentlich ein 
gleichmäßiger Verschuldungsanslieg auf Rittergütero wie auf freien Bauernstellen zu 
erwarten war. während tatsächlich die letzteren weit weniger verschuldet wurden". 
Er belegt daß der Kredit vorwiegend für KaufgeIder und nicht für Investitionen 
gegeben wurdeo. Auch hätten höhere Erträge zu schnellerer Tilgung und Entlastung 
des Grundstücks führen müssen. Weiterhin ist die Agrarbewegung zu einem guten 
Teil nur Programm gewesen. nicht auch gleich schon Wirklichkeit geworden". 
Manche lnvestitionen, insbesondere großflächige Trockenlegungen, sind zudem aus 
der Staatskasse bezahlt oder doch vorfinanziert worden" . Schließlich wäre unerklär­
lich, warum die Hausse um J 810 abbrach, da doch der ProduktivitätsfortSchritt 
weIterging. 
Der letzte Punkt weist auf einen dritten Faktor von Verschuldungs-. Preis- und 
Umschlagssteigerung der Güter hin: die Entwicklung der Getreidepreise. Der 
Roggenpreis stieg von 1750 bis 1770, fiel auf einen Tiefpunkt in 1780, um bis um 1800 
auf 200% des Preises von 1780 zu steigen. Ursache waren, neben dem inländischen 
Bevölkerungswachstum, vor allem eine enorme Nachfrage aus England, die jedoch 
mit der napoleonischen Kontinentalsperre gegen England von (806 schlagartig 
abbrach und die Preise stürzte'). Die Preissteigerung brachte besonders in den 
östlichen Provinzen eine "profit infhtion«'<, die nicht nOTWendig zu produktiven 
Investitionen führte, sondern eine spekulative Ausnutzung durch raschen An- und 
Verkauf von Gütern bei hoher Kaufgeldkreditierung nahelegte. 
Insgesamt kann also für die Funktionen des Bodenkreditrechts in der Epoche von 
1750 bis 1810 gesagt werden: Unter dem Gesiebtspunkt der Ei.nkommensverteilung 
wurde brachliegendem Geld sichere Anlage und Verzinsung geboten, den kreditneh· 
menden Eigenrümern aber zugleich die Voraussetzung zu leichtem Profit verschafft; 
zu leiden hatten lediglich die jeweils letzten in der Kette: die Gläubiger der höheren 
Ränge, die in den Krisen von um 1770 und um ! 810 ausfielen. und die Eigencümer 
(und ihre Landarbeiter), die im Verkaufskarussell in den Krisenjahren sitzengeblie­
ben waren . Umer dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Wemchöpfung ist 
einerseits bisher meist unproduktiv gehortetes Geld mobilisiert. jedoch auch 
unproduktiven Zwecken (nämlich der »profit inflation.) zugdührt worden, ande­
rerseits ist die wachsende absolute (d. h. rein nachfrageinduzierte) und im Getrei-

19 A. a. 0. s. H9""I}1. Z,lI lenlngab,n finden sich bei A. Mcilun, Der Boden und di~ bndwirtsch:ofdichcn 
Verhältnisse du Pr<ußischttl Sroa,,<, Bd. }, Berlin ,87' . S. lOS . D.nach lag tSO! die durchschnittliche 
Verschuldung der .adligen Güter- bei S8% und der .b~ucrlichen Grund"üc.ke . bei )8,1% des 
. E,-",·ubspreises., oder .Taxwertes_ . 

lO A . ~. 0 . s. "7· 
" Das gilt besonders fur Erfindungen von Ger't<n und Nwchinen, vgl. Abd, S. J '9 f. Ocr Höhepunkt d .. 

Muchinisierung der Landwirtschaft fällt mr in die • . Hälfte des 19. Jahrhundens. 
11 Abt!, $. '9S-'97. 
1) Abel, S. })6 u . )}9. 
'4 M. Dobb, Studies in .he Development of C.piulism, Lo/ldon 1946. S. l}!-1}8 ; R. DickI<., OrgUlizalion 

,md Ch.nge in Producuvi,y in E .. SLcm Prossi., in: W. N. Parker, E. L. Jones (ed .), Europ<>n P"...,nl< "",d 
Their Markets, Prine'ton '974, s. 171. 

JJ7 
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depreis mitbezahlte Bodenrente abgesehen von den jeweils ausscheidenden Gursver­
käufern auch den Geldgebern zugeflossen. 
Transponiert man diesen Befund auf eine noch abstraktere entwicklungsgeschichtli­
che Ebene, so ergeben sich freilich mittelbar auch ~produk[ive" Folgen; Die Teile der 
über die Bodenrence fließenden Preiszahlungen, die von den jeweiligen Verkäufern 
abgeschöpft wurden und nicht in größeren Konsum flossen, stellten einen Fonds von 
- der LandwirtSchaft auferlegten - »forced savings« dar, der in die industrielle 
Entwicklung investiert werden konnte und möglicherweise investiert worden 
ist'! . 
Das Bodenkreditrecht, das in dieser Periode zunehmend Absrrakrheit (daneben aber 
auch bereits Kredirorganisierung in Gestalt der Landschaftskassen - s. dazu urnen S. 
361 ausbildete. ist dabei zwar nicht die zentrale Ursache gewesen. aber doch ein 
Rahmen, der die genannten Ergebnisse durch Wegräumen traditionaler Verkehrs­
hindernisse ermöglicht hat. Materiale Vorkehrungen (Taxation, Legalitätsprinzip. 
Eigenrumerschutz bei SubhaSLation) erwiesen sich dabei als nicht hinderlich. 

l. Das ]9. Jahrhundert: Industrieller Kapitalsog und private Vergesellschaftung 
des Kredits 

a) Bauembefreiung 

In diesen Zeitraum fallen folgende Änderungen der Struktur des Bodenkreditrechts ; 
Einen FortSchril( zur AbSlrahhcit stellte die Abschaffung der Zustimmung des Guts­
oder Grundherren zur Verschuldung abhängiger Bauemstellen dar, die jeweils mit 
deren Freiwerden von Feudallasten sowie allgemein und endgültig mit dem 
preußischen Edikt von 1845 eincrar'6. Es galt also nun für alle Landwin:e Verschul­
dungsfreiheit. Dieser Fonschriu wurde aber durch einen materialen Eingriff halb 
zurückgenommen: die Verschuldungsbeschränkung für Bauerngüter von dll J auf !f4 
des Wertes'7, die zum Schutz der Bauern gegen überschuldung geschaffen wurde, 
jedoch, wie sich zeigen wird, zu ga.nz gegenteiligen Folgen fühne. Zudem gewann 
eine traditionale Vorschrift eille vorher nicht gekannte Bedeutung; die Beschränkung 
des Landschaftskredits auf Rjttergutsbesitzer. Es gab nun Rittergüter mit organisier­
tem Kredit und unbeschränkter Verschuldungsmöglichkei[ und Bauerngüter ohne 
organisienen Kredit und mir geringer Verschuldungsmöglichkeit. Diese Struktur des 
Bodenkreditrechts hat wahrscheinlich dazu beigetragen. daß die Stein-Hardwberg­
sehen Reformen nicht nur zur Befreiung der Bauern von den FeudalJasten führee, 
sondern in großem Um.fang auch zu einer »Befreiung~ von ihrem Land'!. Die 
»Regulierung« der gutSherrschafdichen Lasten und die ~Ablösung" der grundherr­
schaftlichen Las!en'9 konnee entweder durch Landabtretung oder durch Geldene­

sch.ädigung erfolgen. Daß viele Bauern sich auf eine Landabtretung und damit eine 
Substanzminderung einJassen mußten, ist zu einem wesentlichen Teil auf die 
geDannte ungleiche Struktur des BodenkreditrechtS zurückzuführen'o. Wer dennoch 

> J Zur NOIwendigkeit eines .markct>blc surplu~ of agricuhurc< filr induslrielle Enrwicklung in Agrarl'in­
dern s. allgemein M. Dobb, P>pers on C.pi,a~sm, Developmem and Pl<tnntng, N(."W York '970, S. 

7Sf. 
z6 Hcdcm:.nn, S. HO. 

'7 Weyermann, S. 160 L 
,8 Zahlen finden sich bei F. Liitg~, Geschichte der deuI5chcn Agnrverlassung, 1. Auf]. SruttgJrt 1967. S . 

• &0 f. 
'9 lm einzelnen vgl. Lütge, S. 1 Jo-~ )6. 
JO Weyermann, S. q?-,6!. 
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für die Ablösesummen etwa über wucherische Personaldarlehenl' Kredit beschaffen 
konntel" war häufig lelZten Endes doch noch zum Verkauf gezwungen, weil nichts 
zur Finanzierung des Wiederaufbaus blieb, der nach dem napoleonischen Krieg 
([806/7) ansund. Die Verschuldungsbeschränkung sorgte zudem für niedrige 

Hofpreise. 
Abstrakter gefaßt, hat die - teils traditional, teils material- ungleiche Struktur des 
Bodenkreditrechts folgende Funktionen gehabt: Unter dem Gesichtspunkt der 
Vermögens- und Einkommensveneilung hat sie dazu beigetragen, daß Ressourcen 
von Bauern zu Gutsbesitzem, also von beschränkten zu unbeschränkten Teilneh­
mern des Winschaftsverkehrs wandenen ll • Unter dem Gesichtspunkt der wirtschaft­
lichen Wenschöpfung hat sie zu der gewaltigen Produktionssteigerung beigetragen, 
die in der Landwirtschaft durch Gutsvergrößerung und Umwandlung von Bauern zu 
Landarbeitern sowie in der Industrie durch Umwandlung vOn Bauern in Industrie­
arbeiter eingetreten istH . 

b) Industrie als KreditnachfrageT 

Während die materialen und traditjonalen Elemente zu besonderen Auswirkungen 
führten, hat die insgesamt vorherrschende abstrakte Struktur des Bodenkreditrechrs 
auch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundens erneut den Rahmen für ein Auf und Ab 
der Bodenkreditkonjunkrur abgegeben . Grundstücksverschuldung und Grund~ 
stückspreise stiegen 2.war nach der Krise um [g [0 bis um J R30 kaum anH . Ab t 830, als 
sich neues Sparkapital angesammelt hane und Pfandbrief- und Hypothekenzinsfuß 
fielen, begann aber eine rasche neue AufwärtsbewegungJ'. Verschuldungsgrund 
dürfte wieder die bereits oben beschriebene Mischung von spekulativer Ausnutzung 
des neuerlichen Ansteigens der Agrargü terpreise J7 und von produkti ven Investitio~ 
oen gewesen sein. 
In den vierziger Jahren kam durch Kündigungen und vermindenes Ge!dangebOt ein 
neuer Einbruch und neue »Kreditnoth., wie es von nun an im 19. Jahrhunden vor 
allem aus landwirtschaftlichen Kreisen immer wieder hieß. Die Ursache war eine neue 
Attraktion für das anlagesuchende Publikum: Akrien und Schuldve.rschre.ibungell der 
in rascher Folgc gegründeten AktiengeseUschaften im industriellen Sektor und 
insbesondere im Eisenbahnbau. Von 1840 bis 1855 vermehrte sich das in Eisenbahnen 
angelegte Kapital von 19 Mio Tlr auf ca. )26 Mio Tlr, 184~55 wurden 87 AGen 
gegTÜndet. Da hier die Rendite höher und mit der Form der Aktie die industrielle 
Geldan.lage keine langfristige, persönlich~ Engagement erfordernde Bindung mehr 
war, zudem der pfandbriefkurs fiel und der Bodenkreditzins nur langsam stieg, 
wanderte das Kapital abl'. 
Von nun an ging es nicht mehr nur darum, das Geld aus dem Strumpf in eine sichere 
Anlage 2.U locken; vielmehr mußte es vom Sog der Industrie abgelenkt werden. Es 
seczt einc jahrzehnrelange Debatte ein, an der sich über Juristenkreise hinaus 
besonders die Landwinschaft selbst intensiv beteiligte. Die städtischen Krcditnach­
{rager, die ja auch ersrgegen Ende des Jahrhunderts zahlreich wurden, beteiligten sich 

J 1 Zu diesem vgJ. H. H~ushofer, Die deutsche L:uldwinschafl im lechnisch~n Zeiulter, S\uugan 196}, 5. 
70. 

J1 Zur Verschuldung,zunahm" vgJ. Me.irzcn, S. '09. 
l J 50 auch F. Aereboe, AgrarpoUUk, Ber~n ! ,,8, 5. P L 

l4 Vgl. F. Lütge, S. 28~-lg5. 
JS Vgl. die ZlhJenangaben bei MC;lun, S. 1°9. Eine Ausnahmt bildeten die b;iuerlich"" Grundstücke. 
}6 Wey<nn.nn, S. 167-176; Mei12.cn, S. l!0; Abel, S. J~4 . 
37 Hierzu vgl . Abc!. S. H4. 
38 WryemuM, S. 177-'79. 
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kaum, obwohl der städtische Bodenkredit später das bedeutsamere Anwendungsfeld 
des aus der Debatte hervorgehenden Rechts werden sollte. 

aa) Der landwirtschaftliche Boden kredit 

Debattiert wurde über drei mögliche Wege: Ausbau der Hypothek zu einem 
marktfähigen Wertpapier, genossenschaftliche KredilOrganisation ohne Gewinnver­
folgung und Einführung der kapitalistischen Bankwirrschaft. 
Der erste Weg, die weitere .Abstrahierung des BodenkreditrechlS, beherrschte 
zunächst die Diskussion. Er entsprach am meisten dem liberalistischen Zeitgeist, 
konnte auf bereits vorliegenden praktischen Erfolgen in Mecklenburg aufbauen, 
machte bürokratische Langsamkeit und zusätzliche Kosten eines zwischen Anleger 
und Kreditnehmer bestehenden Instinns, wie man sie bei den älteren Landschaften 
beobachtet hatte, überflüssig, und schien durch seine Ähnlichkeit mit dem Akrien­
wesen dessen Erfolg nachahmen 2U können. Die Hypothek sollte, von der Forderung 
gelöst, vom Eigentümer selbst bestellt und als Inhaberpapier (»Iettee au porteur« ) an 
besonderen Börsen gehandelt werden können. Hauptbefürworter waren neben den 
Pandektisten, die hier ihre konstruktive Schulung zur Endaltung bringen konncen, 
die größeren Gutsbesitzer, unter ihnen die neu eingekauften Bürgerlichen stärker als 
der alte Adel, weil sie die Landwirtschaft mehr als austauschbare Rendicequelle, nicht 
als hergebrachten Sitz ansahenH . Kritisch verhielten sich die preußische Regierung 
und Teile der Bauernschaft. Sie befürchteten eine neue überschuldung der Land­
wirrschah j o. Ergebnis dieser Debarren, die sich auch in den beiden Kammern 
fortsetzten, war das »Gesetz über den Eigentumserwerb und die dingliche Belasrung 
der Grundsrucke~ von ,872, daneben die Grundbuchordnung von 187Z·'. Sie 
brachten weitere Formalisierungsschritte, die die Position des Gläubigers stärkten 
und so durch Verkehrsfähigkeit des Grundpfandrechts weitere Kreditquellen 
erschließen sollten. Den extremsten Forderungen gaben sie jedoch nicht nach. Das 
materielle Legalitätsprinzip wird durch das fonnelle Konsensprinz.ip (Antrag und 
Bewilligung genügen für die Eintragung) ersetzt, scrcng akzessorische Sicherungs-, 
begrenzt akzessorische Verkehrshypothek und die nicht akzessorische nun sog. 
Grundschuld werden zur Wahl gestellt, der Eigentümer kann selbst eine Eigentü­
mergrundschuld bestellen und in Verkehr bringen, der Brief kann als Inhaberpapier 
ausgesta.Itet werden. 
Die preußische Gesetzgebung war in der Folgezeit HauptvorbiJd der verschiedenen 
Entwürfe zum BGB-Grundpfandrech(·'. Der Entwurf VOn t880, der aus dem 
VereinheitlichungswiUen des Verfassers Johow heraus nur die Grundschuld vorsah, 
wurde zwar noch einmal von landwirtschaftlicher Seite wegen seines ~Manchester­
turns« kritisiert, so daß die später kaum benutzte Rentenschuld Rodberrusscher 
Provenienz eingefügt wurde, doch dominierte im weiteren Streit das Partikularinrer­
esse der deurschen Staaten, ihr bisher praktiziertes Recht nicht ganz aufgeben zu 
müssen . Ein letztes Mal kam im übrigen z. B. beim Ausbau der Eigcntümerhypo(hek 
und der Eigentümergrundschuld, bei der exakten Trennung des materiellen und 

)9 VgJ. Buc.hholz, S. >59/1. 
40 Eine besonders r.dikale Kritik.us Kreisen der J..!ten Rittcrgutsbesitzer bm von d~m Sozialkonservo,ivcn 

RodbcrTUS. R<Xlbertm griff das .K.l'iulisation.prinzip. des Hypothekenrechts >Jl . E. widerspreche der 
Natur landwinschaftlicher Produktion. daß die Hypothek jederlcit, 1 . B. vor der Erntc, kündbar sei und 
die Zinstn sich. nicht n>eh dem Ertrag, sondern den K.pitalmarktbewegung<.n richleten . SUIl des.<en .olle 
man zu der aheren FOffil des KlUIs .ewiger Renten.' zuriickkehren. Vgl. C. Rodbenus-Jagetx.ow, Zur 
Erklärung und Abhilfe der heutigen Crtdi'nolh des Grundbtsines, , Bde .• Jena ,876. 

4' Vgl. d:1ZU Hedemann, S. 16l->6}; ßuchholz, s. )41-J58. 
l' Zum folgenden vgL Hedem""n, S. '7'-'7\. 
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formellen Bodenrechts sowie der präzisen Durcharbeieung des Abseraktionsprin­
ZipSH die konstruktive Schärfe pandektistischen Denkens zum Zuge. So enrstand ein 
sehr schwer zugängliches Gesftzeswerk, das seine ökonomischen Funktionen gut 
verbarg und im Reichsrag denll auch debattelos angenommen wurde. 
Doch war die Mühe weitgehend überflüssig. Soviel Gedanken und Kämpfe der 
Fortbildung des Bodenkreditrechts zum perfekten Verkehrsinstrumenr gewidmet 
wurden, so wenig hat es lerztlich individuelle Anleger angezogen. Als Barriere blieb 
ein nicht »abstrahierbares« Element, nämlich die Notwendigkeit, daß der Geldgeber 
die Bonität des HaftungsobjektS kennt. Im Aktienwesen ist dies der Fall, ebenso - das 
Beispiel Mecklenburg zeigte es - don, wo es nur um die Beleihung großer Rittergüter 
geht". Bei kleinen Höfen und städtischem Grundbesitz ist es anders. Deshalb ist der 
organisierte Bodenkredit, der eine eigene Anlagesicherheit darstellt, viel wichtiger 
geworden. Da er sich nicht aus dem Verkauf von Grundpfandrechten. sondern aus 
Anlagen refinanziert, ist das komplexe Gebäude der Verkehrsfähigkeit im Boden­
kreditrecht für ihn überflüssig - ein Fall von überregelung. 
Von den Wegen der Kreditorganisierung wurde in landwirtschaftlichen Kreisen der 
bankwimchaidiche weitgehend abgelehnt. Gewinnprinzip und Ausschaltung der 
Mitbestimmung über die Geschäftspolitik schreckten ab<l. Die genossenschaftliche 
Form - die in der späteren Entwicklung freilich kaum Unterschiede z.ur Bankwin­
schaft durchhielr - wurde bevorzugt. 
Dabei ist zwischen größeren und kleineren Landwirten zu unterscheiden. Bereits seit 
J 769 ha ne es Landschafrskassen gegeben, die Pfandbriefe ausgaben und adlige Güter 
beliehen,6. Im Verlauf des '9. Jahrhunderrs wurde das Pfandbriefsystem ausgeweitet. 
Es wurden -Landschaften« gegründet, zu denen auch Bauern mie einer gewissen 
Mindestgröße Zugang hatten'7. 
Die kleineren Bauern waren also nicht nur aus Gründen der allgemeinen Wirtschafts­
lage, sondern zusätzlich mangels I<reditorganisation in Krcditnot. Da aber der 
verbleibende meist wucherische Personalkredje kein Ausweg war, gewann die 
genossenschaftliche Selbstbilfe an Bedeutung. Nach dem Muster von Raiffeisen,i 
wurden ländliche Spar- und Darlehenskassen gegründet. Sie waren Genossenschaften 
mit unbeschränkter Haftung. Sie hielten die Spargel der der Landwirte, die früher in 
den südtischen oder rinerschafrlichen Kredit flossen, für die Förderung von 
Investitionen im Dorf zurück·~ . Da der Kredit zunächst rein und später zu einem Teil 
personalen Charakter hane und wegen der lokalen Bindung der Kassen die sinnvolle 
Verwendung kontrolliert wurde, floß er meist produktiven Zwecken zu lO, 
Das staatliche Recht der Landschaften und Sparkassen beschränkte sich weitgehend 
auf die Konzessionserteilung, die freilich die Prüfung der Satzung auf Organisations­
form und GeschäftSgebaren voraussetzte. Im wesendichen handelte es sich also um 
selbst gesetztes Recht der interessierten Sünde. 

bb) Der städtische Bodenkredit 

Das Bodenkreditrecht i. e. S. ist zwar bis in die Zeit des preußischen Eigenrumser­
werbsgesetz.es. ja auch noch bis in die Beralungen zum BGB hinein vorallem auf die 

4) Vgl. BuLhholz. S. 3J 1- 34'. 
H Duu Buchholz. S. '39. 
45 Buchholz, S. 1 H l. 
46 Weycrmlnn, S. 14-S~ . 

47 K. E. MÖ$Sner, Das dcu=he Bodcnkrcdilsyslem, Berlin '934. s. '))-' 45 · 
48 Di. erste Gründung des Bürgerme;$,ers R,iffci,cn in Flammersfdd im Rheinland ""r 1&49. Vgl . 

Hnushofrr. S. 1171. 
49 Acreboc. S. PJ· 
10 Aerrboc , S. 1>4 f. 
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Probleme des landwirtschaftlichen Kredits hin entwickelt worden . Natürlich hat er 
aber ebenso wie für diesen auch für den städrischen Bodenkredit den Ordnungsrah­
men gestellr. 
Stärker und unmittelbarer von städtischen Problemen beeinflußt war dagegen das auf 
diese gerichtete ReJinanzierungsrecht. Zu betracht<.>n ist hier insbesondere die 
Organisation der Hypothekenbanken, der kommunalen Sparkassen und der Privat­
versicherungen. Gemeinsam ist ihr im Untersch.ied zur Kreditorganisation der 
landwirtscltaft das Vorherrschen des kapitalistischen Prinzips. 
Die Organisation der Hypothekenbanken wurde mit dem Hyporhekenbankgesetz 
von {899" reichseinheitlich geregelt. Das Gesetz stellt einen Ordnungsrahmen mit 
privat- und öffemlichrechclichen Elementen dar, der zwar primär vom Sicherungs­
interesse der Geldgeber (Piandbriefkäufer) her denkt, aber auch den Hypotheken­
schuldner schützt. Organisationsprinzip isc die Kongruenz von Passiv- und Aktiv­
geschäft. Aus einer PEandbriefemission werden eine oder mehrere Hypothekenge­
neracionen bezahlt. Der PEandbridinhaber hat aber keinen unmittelbaren Zugriff auf 
die Hypotheken, vielmehr haftet die Bank und eine »Deckungsmasse«, ein Sonder­
vermögeIl mit beschränktem Haltungszweck, das aus der Gesamtheic der Hypothe­
ken einer Emission gebildet wird . Umfang und Qualität dieser Masse wird im 
Anlegerinteresse genau bestimmt!'. Die Beleihung darf 315 des Grundsruckswem 
nicht überschreiten, sie muß erststellig sein, der Wert ist nach genehmigten 
Richtlinien vorsichtig zu ermitteln. Andererseits findet das Schuldnerinreresse 
Berücksichtigung!), und zwar darin, daß Genehmigung der Allgemeinen Geschäfts­
bedingungen, Beschränkung der Rechte aus §§ 1135, 1136 BGB und Ausschluß des 
Kündigungsrechts der Bank auf die Dauer von 10 Jahren vorgeschrieben sind. 
Die Versicherungen haben ihre großen Vermögen von Beginn an vorwiegend im 
städtischen Bodenkredit angelegt!4. Das gilt sowohl für die bereits ab Beginn des 
J9. Jahrhunderts, vermehrt aber in den Gründerjahren entstehenden Privatversiche­
rungen wie für die ab , 899 tätigen Sozialversicherungen. Die jeweils einschlägigen 
rechdichen Grundlagen enthielten auch Bestimmungen zur Anlagepolitik, die freilich 
ganz auf die Sicherung der Versicherten abziehen, damit miu.elbar aber praktisch eine 
materiale Orientierung auf den produktiven Kredit enthielten. So ging das "Gesetz 
über die pri vaten VersicherungsunternehmeIl« von 190 I jj, das vor allem Konseq uen­
zen aus vorausgegangenen Gründungsschwindeln und spekulativen Beleihungen 
ziehen wollte", über die Sicherheitsvorkehrungen des HBG hinaus, indem es die 
Beleihung von Bauplätzen ausschloß". 
Die Kombination des hochabstrak[en Bodenkredits ieS mit dem für die Anlegerseite 
Partei ergreifenden Refinanzierungsrecht (z. B. HBG) ermöglichte dem organisierten 
Kredit, Marktmacnt zu gewinnen und - mit dem auch gesetzlich anerkannten 
Anlegerschutzmotiv sowie der Privatautonomieidee ideologisch doppelt legitimiert­
sich im Kreditgeschä.ft durchzusetzen. Es beginnt die Zeit der diktierten Vertrags­
bedingungen'!, die den Zins versteckt erhöhen (»Damno«), die Kapitalauszahlung 
entwerten (Auszahlung durch Pfandbriefe oder Baugrundstücke), das Ausfallrisiko 

5' RGB!. I, S. )75 1/. Zur Enlstehuogsgeschichu: vgl. Kämptr, S. 8>-85. 
51 VgL Begründung ~um EmW\lrf, S,enogr.phische Berich,e über die Verh2.lldlungen d~ ReichSIages, 

'0. LcgisblU'J'eriode, I. Se!sion ,8,8;'9=, 1 . Anl.gcbd. No. 106, S. 9)9 f. 
o Vg). Begrundung 1. 2. 0 .• S. 941""943. 
54 Zum lolgenden vgl. Kämper, S. 9'-96. Zahlen zum HYPolhek~nbm.aJ'\d don S. 91. 
Sl RGBI. I '}9' 
(6 BegnindUJlg zum Entwurf, Sre". Berich,~ ... ber die V<rhandlungen des Reichstags, '0, Legi!lacurperiode, 

11. Session ")00/01, I. Anlagenbd. No. \, S. ,68 L 
57 § 60 d" Gese'zes von '901. Die Vorschrilt, die auch in d .. VcrsichuungsaulsichLSgesm, von '9}1 

übernommen wurde. ist durch Änderungsgesen v. 10. Il. '974 . BGBI. S. )69}, aufgehoben worden. 
IS Vgl. Canhaus, S. 98/1. 
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minimieren (sofortige Teilriickzahlung bei Mieteinbußen, Verzugszinsen u. a.) und 
das Refinanzierungsrisiko dem Schuldner zuschieben (kurze Laufzeit , Kündigungs­
recht des Gläubigers bei Zinsansrieg)19. 
Der organisierte Kredit eroben die sicheren ersten Rangstellen und verdrängt 
Privatgläubiger und Bauhandwerker auf die unsicheren Nachränge. In Erwartung 
hoher Bodenpreissteigerungen in den schnell wachsenden Städten ist er zu Großzü­
gigkeit bei der Beleihungswertermietlung bereit. Andererseits riskieren Terraingesell­
schaften (die Ackerland aufkaufen und erschließen) und Bauherren überbeleihung, 
weil sie ohnehin auf Weiterverkauf spekulieren, bei dem sie - je weniger Eigenkapital 
und je mehr Fremdkapital sie investiert haben - um so größere Gewinne machen 
können60

. Auch verführt zu geringer Vorsicht, daß die regelmäßige Amortisation des 
Darlehens noch kaum verbreitet ist, so daß aus den Erträgen des Objekes scheinbar 
nur die Zinsen zu decken sind6

\. 

Aus der OberbeJeihung folge ein Druck auf Aufblähung der Mietpreise, die in der Tat 
stark ansteigen6' . Damit ist erneut die Situation der Weiterreichung der BelaStUng an 
den letzten Nutzer gegeben, der die vorher schon verflüssigten Zukunftserträge erst 
noch erdienen muß und ausgeplündert wird. Die Wohnverhälmisse der Arbeiter in 
den meisten Großsrädten der Jahrhundertwende z.eugen davon. Wiederum genügen 
geringe Erschütterungen für den Einbruch. Die 1911 eingeführte Bodenwertzu­
wachssteuer, die Gewinne aus Bodenverkäufen abschöpfen soll, treibt Bodenspeku­
lanten vom Markt'l, wodurch die erzielbaren Verkaufsprcise sinken . Die Banken 
kürzen bei Fälligkeit die Neube.leihung, es kommt zu vermehrten ZwangsvoUstrek­
kungen\ aus denen der meist erststellig gesicherte organisierte Kredit ungeschorener 
hervorgehe als der nachrangige und der persönliche, wobei besonders die Bauhand­
werker leiden'!. 
Gesamtwirtschaftlich gesehen hat das Bodenkreditrechr in der betrachteten Zeitspan­
ne den Kapitalsog des industriellen Sekwrs abgeschwächt, für reichlichen Zufluß in 
den Bodenkredit gesorgt und somit einerseits zur Rationalisierung der Landwirt­
schaft, andererseits zum schnellen Ausbau der Städte beigetragen. Es hat den 
langfristigen Geldanleger (Rentier) mirgeschaffen , der, durch Geldentwertung noch 
unbehelligt, in Ruhe seiner Vermögensvermehrung zusieht und dem Staat ein stabiler 
Mittelstand wird'6. Indem es den Grundstücksverkauf unrer Srehenbleiben der 
Belastung ermöglichte, hat es zur privaten, arbeitseinsatzlosen Abschöpfung von 
städtischen Bodenpreiszuwächsen geführt, was seinerseits zur Preiserhöhung bei­
trägt . Beides, das Anwachsen des Rentenvermögens und die private Wertabschöp­
fung, wurde wiederum einerseits vorn »letzten Nutzer« (Mieter, meist Arbeiterfa­
milien), andererseits vom produktiven Kredit (Bauhandwerker) bezahlt. 

J. 1914 bis heute: Reprodltktion der Arbeit$kra/t und staatliche Vergesellschaftung 

Charakteristisch für diese Epoche ist, daß neben die auf Dauer gerichteten Reformen 
des Bodenkreditrechcs verstärkt befristete Maßnahmegesetzgebung rritl. Während 

j 9 Vgl. K.ämpcr, S. 101. 

60 Canhaus, S. 6J . 
6, C;uth,u" S. >0' (mit Rt>Ch~nb<;'piel). 
6L i\1J{Stdlung bei C~hau., S. 62 1., für Bedin. Die FUllnzierung,bediogungen sind Ieibsl versländlich n'cht 

der eln~ige Flklor. Daneben sind steigende Bauprei,. und Angebotsknappheit zu nennto . 
63 Vgl . L Eschwcge, Boden· und HypOIhekenprobleme, Jena "'), S. 79 Fr. 
64 Z>hltn !ür Berlin bei Carllllus, S. '40 ((. 
6j Ennan, An . Bauhandwerkerschulz m: Handwönerbuch des Wobnung5wesens, hrsg. v. Albrecht u . •. , 

Jen~ '9)0. 
66 Der f"'i~ch deshalb auf <.me lnil3,;on .uch um SO .bcmcucrlicher re.gieren soUte. 
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letztere durchweg materialisierend wirkt, ist doch auch im ersteren die stets weitere 
abstrakte Ausgestaltung beendet. 

Nur einen - weniger bedeutsamen - Schritt zum Abstrakten gab es noch in Gestalt der 
Bes.chneidung des Eigentümerrechts, über Mietpreisforderungen .. uf ein halbes Jahr 
im voraus zu verfügen6l. Der haftende Grundstuckswenausschnitc wurde so noch 
genauer kalku(jerbar und im übrigen ausgedehnc. 
Abgesehen davon gab es eine Fülle von Vorschlägen vor aUem seitens der 
Bodenrefonner zugunsten des produktiven Kredits und der Eigentümer, weniger 
auch der Mieter'!. Am weitesten ging der Vorschlag, die Hafrung von Boden und 
Bauwerk zu t.rennen, so daß das Bauwerk stan den Bodenkredit ganz die 
Bauhandwerker und -lieferanren sichern konnte. Realisiert wurde aber nur wenig: 
Den »Bauunternehm.ern « (heute Baurrägern) \VUrden kaum sanktionierte öffenllich­
recheliehe Pflichten über die Baugeldverwendung auferlegel>9, im »wohlvei"slandenen 
Interesse- der Eigentümer \VUrde - mit staatlicher Motivierung - das Amorcisations­
prinzip durchgesetzt'O und s{~tliche Bodenwenschätzung erprobt7', ebenfalls im 
Eigentümerinteresse wurde der billige Erwerb des beliehenen Grundstücks durch 
den Kreditgebe.r erschwertl ' . 
Gesetzliche Maßnahmen waren freilich inzwischen auch weitgehend überflüssig 
geworden. Der organisierte Kredit wurde von selbst vorsichtiger, das Bauhandwerk 
ging zum Abschnittsbau und darauf abgestimmter ZahJungsweise über. nachrangiger 
Kredit war nur noch schwer zu beschaffen, Spekulanten verschwanden - nicht, weil 
alle einsichtig geworden waren, sondern weil der Reproduktiollsfonds, d. h. die 
Einkommen der als Mieter oder auch Eigencümer in Betracht kommenden breiten 
Bevölkerongsschichten, sich als unzureichend erwiesen hatte. auf Dauer übermäßige 
Werrübenragungen auf Rentiers und Spekulanten "lU finanziercn . Insofern ist 
wiederum das bodenreformerische Bild zu korrigieren, daß das Bodenkreditrecht 
zentrale Ursachc der Krise und dementsprechend zentraler Reformträger sei . Der 
übermäßige Kredit und die nachfolgende Kredienot waren Folge einer Gewinner­
wartung, die sich als falsch erwies und von selbse zur Korrektur zwang. 
Ein weiterer Umstand kam hinzu : Die ab etwa J 9 (0 auftretende Kredimot 
insbesondere für den Wohnungsbau für Arbeiter und kleinere AngesteUte beruhte 
darauf, daß der Reproduktionsfonds dieser Bevölkerungsteile auch nicht zur 
Bezahlung ganz normalen, nicht künstlich verteuerten Wohnungsbaus ausreichte. 
Die Kreditnor, die insbesondere für den nachsceUigen Kredit akut wurde, war im 
Grunde keine solche, sondern ein Problem mangelnder Zahlungsfähigkeit der letzten 
Nun.er, oder, wie es aus der Sicht der Bauherrn hieß, der »uneinbringlichen 
Kosten«71. Dies Problem war vom Kapitalmarkt, der Verzinsung forden, nichr mehr 
zu lösen. Zwar wurden speziell für den nachstelligen Kredit verschiedene Versuche 
der Kreditorganisierung gestartet, und bei diesen waren auch - allein - die 

67 Gf<e,~ v. 8. 6. '91( . RGBL I »7. 
68 Zu einer Zusammen(>.< ,ung und abgewogenen Kritik der Vor<chlöge s. W. Schw<ihn. Die Slellung der 

Bodenr.lonne. zur Rdonn de$ MypC),hekcnwescns. Dis.. Freiburg 19'9. 
69 Gesell. v. I. 6. '9c9. RGBI. I. S. 449. 
70 Vgl. C ... :h.us, S. 10) . 

7' "'euß. Schiilzungsge!CI7. v. 8. 6. '91) . 
7' § 11 Hypotheken VO v. 8. 6. '9'6, RGBI. 454 (Ver .. gung des ZuschJ~g', wenn in der Z"'''''gsvemei­

gerung d~ Meisrgebo' lA dts Grundsriickswens nichl erreich I). ins ZVG (§ 74 a) iJbernommen durch 
Ge,erz v . .0. B. '913. BGBI. 9P)' Zu ,·erbrei .... " Mißbr'uehen vorher vgl. Eschwegc. S. 44 ff. 

73 Vgl. K:imper . 
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Bausparkassen, Selbsdulfeeinrichtungen zukünftiger Bauherren, immer erfolgrei­
cher7\ doch flossen deren Mine) vorwiegend in Bauten der höheren Bevölkerungs­
schichten7!. Der Ausweg über massive Oberbelegung der Wohnungen war nicht mehr 
gangbar, seit die Arbei(er sich in Gewerkschaften und Parteien organisiert halten und 
Forderungen politisch durchsetzen konnten. Die Lage verschärfte sich zudem 
dadurch, daß während des l. Wehkrieges der Wohnungsneubau zum Erliegen kam 
und nach Kriegsende der Bedarf durch sprunghaft ansteigende Eheschließungen und 
Aussiedler aus abgetretenen Gebieten emporschnellte76

• 

Das war die Gebunsstunde sozialstaatlicher Wohnungspolieik, m. a. W. flankieren­
den Rechts eines neuen Typs von Bodenkreditrecht, der nicht auf dem Kapitalmarkt 
private Mittel sammelt, andererseits aber auch nicht so weit gehe, den Wohnungsbau 
zu sozialisiercn77 , sondern Umverteilung betreibt. Als Instrumente dienen dabei 
zunächst Subventionen, später der PreisstOpp7

t . Beide Instrumente arrangieren 
vordergründig Umverteilung von Althauseigent"Ümern zu Neubauherren und 
-mietern. Die Subventionen stammen nämlich zum großen Teil aus der sog. 
Hauszinssteuer auf Althausbesitz'~, der Preisscopp bedeutet Beschneidung von 
Hauseinkommen "lugunsten von Metern. Genauer besehen tragen die Haupdast 
freilich nicht die Althausbesiuer selbst, sondern die Anleger im organisierten und 
privaten Bodenkredit. Die Inflarion hattetrotz der sog. Aufwertung zu weit gehender 
leis!ungsloser Entschuldung des wertbesrändigen Hausbesitzes geführt, während das 
AnlagekapitaJ überwiegend entwertet war. Wenn mit der Hauszinssteuer und den aus 
deren Aufkommen bezahlten Subventionen der Neubau teilfinanziert wurde, 
bedeutete es zudem keine besondere Belastung der Eigentümer, sondern gleichsam 
eine Weiterreichung der Subventionen an die Mieter, daß nach Auffüllung des 
Wohnungsbestandes PreisstOpp zugemuret wurdeso. 
Das Bodenkreditrecht i. e. S. erlilt im Bereich der öffentlichen Subventionicrung 
einen FunktionsverJust. Hane es (und hat es noch) im Bereich der Kapitalmarktmittel 
Schuldendienst und Sicherheit des Gläubigers allein zu gewährleisten und damit 
Kreditbereirschaft hervorzuJocken, so überwiegt als Motiv des KrediLS hier der 
soziale Zweck; dingliche Sicherung wird, soweit die Subvemion nicht überhaupt als 
verlorener Zins1.uschuß gegeben wird!', zwar noch verlangt, Kredit aber bis hinauf in 
unsichere Rangstellen gewährt, deren Ausfallrisiko als sozialpolitischer Einsatz in 
Kauf genommen wird. 
Durch Maßnahmerecht waren vor allem die Kriege, die Inflation und die Wehwin-

74 Vgl. zu den GrÜndungen.b '9'4 K;;mpcr, S. ,S7 Ir. Sta.Jtlich. Auf,ichl ""\Irdedurcn Gese,zv. )0. J. '9} I, 

RGBI. I tOl, eingeführt. 
75 Oie B,u'parerquore wachS! mit höherem Einkommen. Vgl. Krclk. Sehunck. Sicbkc. überbetrieblic.he 

En",g$b.,eiligungder Arbe.ilnehmer. Tübingon t)l68. S. H6. Hin.u kommt ein UmveneilungscHckt vOn 
unlen naclI oben: wer .nfmgs viel einzahlen Iunn und schnell die Zu\eilung .rhillt, hot einen Zinsvorteil 
auf Kosten dessen, de, in kleine<> Raten z~h und hnge w.rtel. 

76 Vgl. U . Blumenro,h, Deut5<:he Wohnung'polillk seit der Reich,gründung, Beiträge SWR '975, S. 

'59 H. 
77 Die So.i.lisicrungsdcbwc nach dem'. Weltkrieg «griff ~uch den WohnungsseklOr (vgl. dic Modellc in: 

So~ia.li$ierung des Bau- und Wohnungswcsem, Hlmbul1\ (Verlag Deutscher B~uarbeiterverband) 
19'0). 

78 PreissloPP va v. 16. 11. '9)6, RGBI. I 95 S. 
79 Z:.hJen zum Volumen bei W. Fe")', leistungen und Aufg.ben im deul5chen Wohnungs- und Siedlung,b.u. 

'936. 
80 Anl.>Il des Uberg.ngs 2um Prei,Slop als .. hern"ivcm Instrument war fre-ilich rucht diese überlrgung, 

sondern die W chwimch.h,krisc, in deren Folge auch d., HauszinsSlcuer,ufkommen für don 1llgtmeintn 
ölfentlichcn Haushalt reklamiert wurde. Vgl. Kämper, $. )83' Die nach dcr InO.\;on und bo:sonders nach 
der Wdtwir1.Sehaftskrisc einsetzende Flucht des Rentler- Kapitols in Jjc S"hw<r1c führte dem Wohnungs­
bau zudem "Zunehmend private Eigenmilld zu (vgl. Fey, S. 31). 

8 t Ab, 9' 7 überwog das Zuschußkonupl. Zur GO":>.hung im einzelnen vgl. H. U nger. Die H,us7.inSSleuer 
als Mille! der öffcntlichen Finanzierung de. Wohnuogsbau" 0(". franlt/urIlM. '93'. S. So ff. 
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J66 schahskrise zu bewältigen. Kriegsbedingte Zwlungsschwierigkeiten von Eigentü­
mern (z. B. Soldaten) wurden durch altbekallnle Mlttel wie richterliche Zinsswn­
dung, Kündigungsausschluß, Fälligkeitsverschiebung erleichterte,. Die Zerstörungen 
des 1. Weltkrieges führten. wenn betroffenen Eigentümern der Schuldendienst nicht 
zumutbar war. zu zusätzlichen Eingriffen wie der Herabsetzung von Verbindlich­
keiten!). 

Von der Inflation waren dagegen die Kreditgeber betroffen . Die Gleichstellung der 
Reichsmark mit der Goldmark. 1914 eillgeführtB., ermöglichte den Kreditnehmern 
blUige Entschuldungi J• Mir seiner bekannten Encscheidung v. 2.8. 11. 1923 machte 
sich das Reichsgericht zum Fürsprecher des enrwenelen Rentier-Kapitals, indem es 
dem Gläubiger ermöglichte. bei Rückzahlung des bloßen Nennwertes die 
Löschungsbewilligung zu verweigern, und indem es die Möglichkeit einer richterli­
chen Forderungsaufwenung ankündigte'6. Der bisher zögernde Gesetzgeber wurde 
dadurch zum Eingreifen getrieben'? 
Da die galoppierende Inflation und nach ihrem Ende die Furcht der Geldgeber vor 
neuer Geldentwertung den Zufluß weiteren Kredics versiegen ließ, mußte gegen allen 
Nominalismus Wertbeständigkeit gesichert werden. Das geschah ab 191) in einer 
Reihe von Maßnahmen, die trolL Abweichung vom Bestjmmrheicsprinzip des § 1115 
das wertbeständige Grulldp{andrecht zuließen88

, Erst mit dem Währungsgesetz v. 
20.6. 1948 trac der Nominalismus wieder stärker hervor : wertbeständige Darlehen 
wurden genehmigungspflichug89. 
Wiederum zugunsten der Eigentümer erfolgten Maßnahmen. als die WirtSchaftskrise 
1929 die Zinsen mehr als verdoppelte. 19)1 wurden für bereits bestehende 
Verbindlicllkeitcn Zinsreduktion und TilgungsmoTarorium oktroyiertjO. Die Eingrif­
fe wurden mehrfach verlängert und schließlich als flexiblere richterliche Vcnragshilfe 
ausgestaltet", die dann in die o. g. kriegsbedingte Vercragshilfe einmündete, 

b) 1945 bis heute 

Geldentwertung und Kriegsfolgen, insbesondere Zerstörung des Wohnungsbescan­
des, hatten zwar zunächst:w Maßnahm\!ßesetzen geführt, doch wirkten sie bis heute 
nach und schlugen sich im dauerhaften Bodenkredirrecht meder. Die Notwendigkeit 
schnellen Wiederaufbaus des Wohnungsbestandes rief wie nach dem [. Weltkrieg den 

81 Die MaJlnahmcn während des I . und 1. Weltkrieges gleichen sich. S. Hypotheken VQ v. S. 6. '916, RGBI. I 
454 (d.zu Suudinger·Kober, 9. Aul1., XX I vo, § " r J) und Venrl!)shilfe VO v. JO. I I. 19J9, RGB1. [ 
~Jl9 (dazu Staudi"ger.Seherübl, 1 r. Aufl., Ei"l. zu ~ Jtll, Rz. \66 H.). 

S) Verschiedene VOen, abschließend geregelt im Vcnra~hillcG v. 16. J. '9P. BGBI. I 19ß . 

g4 VO v. '8·9. '9'4, RGBl. I 4'1 . 
S5 1m Novcmbtr '91) wO< I Goldmark 522 Mrd. P.pienn.1rk wen. Dazu B. Rü,hers. Die unbegrenzte 

Au.legung, Frankfurt 197), S. 66. 
86 RGZ 1°7, 7811. D>Zu Rüchers, S. 6.j fI. 
S7 ) . Steu~rNo<VO v. '4 .•. 19'4, RGBI. I 74 . die - nunm~hr im GI'ubigerin,uCS$c - ein Zahlungsmota· 

lorium vorscbrieb (§ 24), den Zin<mz dikrierre und die Grundpfandrech ... uf ~S% ihr.,; Goldm .... ~ · 
wenes auf- oder (bci Bezug auf Goldm.rk) ab"'rn.etf. (Zur Entwicklung s. Scnlegelbergcr.Hannenil\ß, 
Aulwcrrung.sgeseu. '9.6, S. 9-(6). Eine zwcil~. oach ioocm Bnugspuokt e<:hte AbwertUng ,'on 
Grundplandre<:hren (die freihch ein relativ geringes Ausmaß halte) brachte nach dem •. Welrkricg die 
Umsrellung von Reich.mark ,uf Deursche Mark zUm '0. 6. 1948 (vgl . duu Sl~udinger·Riedel , I I . Aufl., 
Einl. zu § 11 I), Rz. ,61l ff.) . 

88 Zuerst G v. 1). 6. 19'), RGB1.1407. zul.!zI G. v. Z. 1. '9.8. RGB!.I 11. Die Darlenen,summe konnle als 
Preis einer bestimml.n Menge feingold oder bestimmter Waren vereinb,rt we,den . 

89 Nach h. M. verbngt § 1" S heUl< lreilich wieder einegenaue Summenangabe, so daß nur Goldmilnzklau· 
sein . nich. aber Goldwertklauseln zul' .. ig , ind. Vgl . Suudinger·ScherUbl, 11. AuO., EiDI. zu § 111 J. Rz. 
1'7; (rUher scbon RGZ ,)6, 169. 

90 4. NOIVO des RPr. \' . 8. 11. 31, RGBL 11>99, r. Teil K..p. 111. J. Ab,chn. §§ 1 u. 4. 
9' GüberHypothekenzinsenv.,. 7. '9J6, RGBI. J sn u. fälligkeilSVOv. H. 11. '9)8. RGBI. , '90\.D.zu 

Staudinger·ScherUbl. 11 . Aufl., EinJ. zu § I I I), Rz. 1 S 6 Ir. 
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Staat auf den Plan: Subventionen mußten ersetzen, was die "breiten Schichten der 
BevöJkerung~, deren Reproduktionsfonds im Interesse rascher neuer Akkumulation 
knapp gehalten wurde, nicht bezahlen konneen. Da als Finanzierungsquelle für 
öffentliche Wohnungsbaumittel umfangreiche Emschuldungen des Hausbesitzes 
nicht zur Verfügung standen9" wurden allgemeine Steuennitcel herangezogen. Da 
diese freilich überwiegend von denselben »breiten Schichten« aufgebracht werden, 
läßt sich die öffentliche Wohnungsbauförderung auch als gleichsam treuhänderische 
Mittelverwaltung auffassen, bei der die Einschaltung des Staates gegenüber einem 
Modell der Selbstversorgung (bei entsprechend geringeren Steuern) möglicherweise 
den Vorteil größerer Effizienz haben 50Ilt(9 ). 

Grundlage für die öffentliche Wohnungsbauförderung wurden das I. und 2. Woh­
nungsbaugesetz von '950 bzw. '956, »flankierendes« Bodenkreditrccht. auf dessen 
Grundlage Bauherren nachstcllige Darlehen erhalten. Deren Subventionswert liegI 
im Risiko der Nachrangigkeit und der Zinsverbilligung; genauer als in der Weimarer 
Zeit wird er an soziale Zwecke (Einkomrnensgrenzen. Belegungs- und Preisbin­
dung)" gebunden. In manchen Ländern wurden und werden heute sogar überwie­
gend auch Zins- und Tilgungshilfen gegeben, die die Belastung aus der - vollen -
Kapitalmarktfinanzierung erleichtern. Neben dieser unmittelbaren Förderung ent­
wickelte sich ein ganzes Bündel indirekter Förderung durch Stcuervenichte91 • Ihm 
liegen die Prämissen zugrunde, Investition privaten Kapitals in den Wohnungsbau 
müsse belohnt werden, und je höher jemandes Einkommen ist. desco höher müsse 
diese Belohnung ausfallen. Während sich die zweite Prämisse selbst widerlegt96

, führt 
die erste zu »Mimahmeeffekren« bei denen, dic auch ohne Förderung investieren 
würden. Das gibt Anlaß anzunehmen. daß der Haupteffekt der indirekten Förderung 
nicht so sehr die Anlockung von Bodenkredit ist, sondern Vennögensbildung für die 
miniere und obere Mittelschicht. 
Das Bodenkreditrecht haI in diesem Bereich der Deckung »uneinbringlicher Kosten« 
wiederum seine Funktion, durch BereitstelltlOg eines Sicherheitsverhältnisses Boden­
kredit anzuziehen, eingebüßt. Ihm verblieb diese Funktion jedoch im Bereich des 
erststelligen privaten Kredits. 
Anscheinend absorbiert das Recht der direkten Wohnungsbaulörderung alle sozial­
staadiehe Zweckverfolgung im Bodenkreditrecht; der Bereich des BodenkreditrechlS 
i. e. $. ist, von den erwähnten Maßnahmegeseezen abgesehen, wie wohl kaum ein 
anderes Rechtsgebiet von solchen Zwecken freigeblieben. Andererseits ist es aber 
auch nicht neutrale Plattlonn eines ~ausgewogenen Imeressenausgleichs« der 
Kreditpartner geworden. Das unmittelbare Austauschverhältnis Kreditgeber -
Kredicnehmer wird vielmehr seit Organisierung der "Kapitalsammelstellen« durch 
deren Marktmacht bestlmmt. Das Interesse des organisierten Kredits wird dabei von 
den Erfahrungen der Zeit vor dem r. Weltkrieg und der Inflationszeit mitbeeinilußt. 
Es richtet sich, wie auch nach den früheren Immobiliarkreditkrisen, erneut auf 
Perfektionierung der Kreditsicherheit und sucht nun zusätzlich nach Schutz gegen 

9' Die EnlSc.huldungsgewinne au< der Währung,umstellung, die b,i Grundpfandrechlen 10'1 ausmachten, 
wurd~n allein für den L""~nausgleich beansprucht. VgL L1sten.usgleich,geseI2 v. '4. 8. '9P. clou, mü" 
als bei der priv.trechr.lichen H.uSllnssteucrhypothek, eine .Hypolheke.ngewinn.bgabe. als öHenrliche 
Lu. einführte, die Irei~ch ihn/ich ding~che Wirkung haue. 

9) Leider gibt es keine g.naueren Untersuebuos,n zu Umycrtcilungsdfck.cn im Wohnungswesen, die die 
Htrkunft deI öflcndichen Mille! einbeziehen. Vgl. G. Winter, Wohnungspolitik als Wirtschall$. und 
Sozialpoli.ik, Levia,han 41' '9Bo. 

94 Vgl. § '5 L WoBauG, §§ 4, 8 WoBindG. Zum implizierten Modell s. G. Winter, T.uschlörmige, Recht, 
z. B. WohnungssubvemiOll und Abwa .. cubgab., KJ '978, '54->]0. 

95 Am bekannlt"$tcn ist § 7 b EStG. 
96 Dazu H. U. Borgaes, W. Koopmann, Die ncue Sonderabschreibung lur Wohngcb,udc, KJ '978, 

)89-40 ). 
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J68 Geldwertverlusc. Die Marktmacht setzt sich insbesondere bei der Ausgestaltung des 
Darlehensvertrages wie auch der dispositiven Bereiche des dinglichen Rechtsverhält­
nisses durch und stellt hier praktisch private Rechtssetzung dar. Als staatliches Recht 
trit[ sie in Erscheinung, indem die Rechtsprechung die jeweils gewollte Ausfüllung 
der Freiräume anerkennt, selbst don, wo sie von dem Modell abweicht, das dem 
Gesetzgeber für das Kreditverhältnis vorgeschwebt hatte, und auch dort. wo das 
Äquivalenzverhältnis zuungunsten des Kreditnehmers erheblich gestört iSt~'. Teils 
gibt auch der Gesetzgeber nach98 . Marktmacht erscheine zudem auch insofern im 
staatlichen Recht, als die Rechtsprechung auslegungsfähige Teile des zwingenden 
Rechts an vielen Stellen gegen sozialstaatliche Parteinahme für den Kreditnehmer 
geschützt hat. 
Ein überblick über Forrnularverträge der Banken und über einschlägige Rechtspre­
chung möge das belegen: 

EnUlehung des GTIIIldp/andYl:,htS: Die endfinwzierende Bank läßt sich die Grundschuld 
einräumen, ohne sie zu valutieren . Sie bnn sie wirksam an einen gulgläubigen Erwerber 
abtreten. 
Im Zwischenkreditgeschäft ist sie, wenn überhaupt, nur schuldrechtlich verpllichtet, der 
zwischenfinanzierenden Bank die Grundschuld abzutreten. Der Schuldner/Eigentümer tritt 
seinen Auszahlungsanspruch gegen die endfin3nzierende Bank an die zwischenfinanzierende 
Bank ab, gibt also den Zeitpunkt der Umschuldung aus der Hand und riskiert längere Z~hlung 
der höheren Zwischenkreditzinsen. 

Wahl de, Grundpfandrccht5: Die nichta.kzessorische Grundschuld hat die akzessorische: 
Hypoth.ek weitgehend verdrängt . Sie hat für den Kredicgebcr vor allem den Vorteil des 
problemlosen Forderungs~ustausches und des Sicherheitsbesit7.es auch bei Nichrva)uuerung. 
Für den Kredilnehmer Wh die Möglichkeit ab, den Beleihungszweck nichl im Grundbuch 
offenbaren :zu müssen. Die Hypothek wird der Grundschuld im übrigen angeglichen. wo als 
Forderung ein abstraktes Schuldversprechen verlangt wird. 

Rückzahlllng5- lind Zimmodaliräten: Schuldrechtlich : Trotz Abzugs eines Dis~gio vom 
Auszahlungsbelrag wird die Nominalforderung vereinban (Formularvenr:1ge). Zinsanpas­
sungsklauseln gelten als währungsrcchtlich nicht genehmigungspllichtig (aUg. M.) . - Sachen­
rechtlich: Bei Zinsanp:iSsungsklauseln wird d:iS Beslimmtheilsgebot (§ 111 j) großzügig ausge­
legt (BGHZ )5, n). Der Eigentümer bnn entgegen § 1160 Abs. 2 wirksam darauf vernchten, 
sich bei Rück:zahlung den Briel vorlegen zu lassen (RGZ 57, 342; OlG Frankfun, DNotZ 77, 
T 12). Rückzahlungen geleen als auf die Forderung, niehl als auf die Grundschuld geleistel 
(Formularvenräge, BGH NJW 1976, 2132) . 

Kündigungsrechte: Entgegen dem ModeU des § 19 HBG, langfristig unkündbare Tilgungshy­
potheken zu schaffen, betragen die Laufzeiten meist nur 5-10 Jahre, und werden außerordent­
liche Kündigungsgrunde so zahlreich aufgefühn, d:ill sie praktisch ein (unbefrisleles) ordent­
liches Kündigungsrecht darstellen. Das KündigungHecht des Schuldners bei hohen Zinsen 
(§ 247 Abs. I) wird über den Bereich des § 247 Abs. ~ S. 2 hinatls eingeschränkt, indem Darlehen 
pauschal als zu Deckungsmassen gehörig bezeichnet werden. Entgegen dem Modell des § 11)6 
lassen sich Banken ein Kündigungsrecht bei Veräußerung des Grundslücks einräumen 
(Forrnularvenriige ). 

Verfügungs/reiheil des Glällbigers und Erwerbl'Tschutz: Der Zessionar einer nichrvalutienen 
Grundschuld erwirbt diese einredefrei, ~uch weon er den Sicherungszweck (aber nicht die 
NichtvalueienlOg) kenn! (BGH 59, I). Gleiche.' gilt hinsichtlich der Tilgungsvereinbarung bei 
der Ti.lgungshypothek (RG JW }4, J04})· 

97 Eine AGB. Kontrolle lindel bum 'I.,t, auch nidnn.,h InkT3ltqe.en des AGJlG. Dl.S lieg! nicht sosehr an 
Jen Gerichten als an der Tatsache. daß wohl nur sclten Prozesse gdühn werden. 

,8 Hauplbcispiel ist die Einlührung des !:".enltchcn loschungsanspruchs nachnngiger Gbubiger hinsich,· 
lieh genlgler vorrmgiger Hypotheken (§ 1179')' die durch schuld rechtlich< Einräumung n<b" 
Vonncrkung von der Venragspraxis vorweggenommen war. 
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Sichrrullg57.Weck; Grundschulden werden durch eine ~ZweckerkJärung~ nicht nur auf die 
Darlehensforderung, sondern 3U r alle Forderungen der Bank gegen den Schuldner bezogen 
(Formularvertriige). Die Hypothek hafter bei nichrigern Darlehensvenrag auch für die 
Forderung aus § 81l (h. M . aus BGH NJW 6~. 11 34). 

Umfang des H4tungwbjekts: Aufrechnung von Mierzinsforderungen gegen Forderungen aus 
Mieterdarlehen befreit die Mictzinslorderungen nur dann aus dem H af rungsverbmd. wenn das 
Darlehen wenerhöhend verwendet worden ist (BGH 37, 346; NJW 67, 55S). (ISt dies nicht der 
Fall, müssen Mieter bei ZwangsvolJsrrcckung also ooch einmal uhlen.) Die Pfandlreigabcer­
klärung des Gläubigers hat nur schuldrechtliche Wirkung (RG 11S, 362). Das Grundpfandrechr 
erfaßt die Anwartschaft des Eigeotümers an in Vorbehaltseigencum slehendem Zubehör; solches 
Zubehör kann also nicht lastenfrei für Mobiliarkredit sicherungsubereignet werden (BGH 3\, 
8s).?·Der Gl~ubiger kann vorzugsweise Befriedigung verlangen (§ SoS Abs. 2 ZPO), wenn eine 
MobiliarvoUslreckung in vom Grundstück abgelrennre Erzeugnisse durchgefühn wird (RG 42, 

8S; 69, &5).'''' 

Verwirklichung der Haftl/ng: Entgegen dem Modell der §§ r147, • t49 wird fasr immer die 
Unterwerfung des EigenTÜmers unter sofortige ZWlngsvollstreckung verlangr (Formularver­
träge). Eine Beschränkung der Zwangsvollstreckungsbdugnis auf Zwangsverwalrung soll 
un2uläossig sein (h. M.). Gläubiger brauchen eine nur teilvaluuerte Grundschuld nicht, um den 
Eigentümer am Erlös pmizipieren ZU !assen, in vollem Umhng zu realisieren (Formularver­
rräge). Beim Gesamrgrundph.ndrechr kann der Gläubiger frei wählen, in welches GrundSTÜck 
oder Wohnungseigcmum er vollstrecken will; Verzicht auf ein Hanungsobjekl beruhrr die 
Hafrung der anderen nichr (BGH p. 93, s. auch BGH DNotZ 75, J 51). 

Dingliche Folgen der TiLgung: Während das 8GB als Modell zugrundegelegt h~tte, daß der 
EigenTÜmer nach Tilgung über die entschuldete Rangstelle selbst sollte verlügen können, hat die 
Venragspraxis und ihr folgend die Rechtsprechung und z. T. Gcscrzgebung immer stärker einer 
verlängerten Sicherung des Betroffenen und einem Aufrücken des nachrangigen Grundpfand­
rechts den Vorzug gegeben. Bestandteile dieser Entwicklung waren: Die Zulassung der 
Tilgullgsfondshypothek (RG 10"" 68); die Einführung des geserzlichen Löscbungsanspruchs 
(§ 1179 a); die formularvenragliche Abtretung des Rückgewährungsanspruchs gegen den 
vorrangigen Grundschu!dgläubiger an den nachrangigen Rechtsinhaber; die Unverzinslichkeit 
der bei der Tilgungshyporhek entsrchenden Eigenrümergrundschuld (KGJ 46, 2} 5; 3. A. OLG 
Hamburg MDR 76, 401). 

Angesichts dieser erweiterungsfähigen Liste'oe fragt man sich, warum so wenig 
Gegerunacht in Form z. B. von öffentlicher Kririk oder alternativen Interpretationen 
zu spüren ist . Zunächst bedeutet Marktrnacht nichl zwangsläufig auch, daß alle in 
AGB oder RechtSprechung herausgeholten Recht~orteile jedesmal verwirklicht 
werden. Manche sind Vorkehrungen für sehr seltene Ereignisse, auf manche 
verzichten die Banken auch einmal oder übersehen, daß sie sie nutzen könnten, und 
bei manchen garantiert die Seriosität des Hauses, daß sie nicht mißbrauche werden. 
Trotzdem ist es etwas Verschiedenes, ob man als Schuldner Rechte hat oder auf 
Kulanz und Wohlverhalten angewiesen ist. - Ein weiterer Grund liegt vermutlich 
darin, daß die Belwung des Eigentümers mit steigendem Einkommen relativ 
abnimmt, und daß er sich durch permanenten Bodenpreiszuwachs entschädigt fühlen 
kann. Für Mieter gilt dies nicht, doch sie sind, obwohl sie die Zinslast tragen, kein 
Verhandlungspartner der Banken und im übrigen nur schwach organisiert. 

Zusammenfassung 

Die Enrwjcklung des Bodenkreditrechcs ist durch d~s Nebenein;mder einer Tendenz 

zur Individualisierung und einer (etwas später einsetzenden) Tendenz zur VergeselJ-

99 Hierin liegl eine etwas .n.chronistisch. Btvonugung des Bodcnkrcdil< vor dem Mobiliarkredil. 
.00 Eine gründlichere Sichtung. die auch die - durchaus vorhandenen, ,bcr schwächer ausgebjldelen -

.chuldnerfreundlichen Auslegungen einbezieh., wird die Kommentierung der §§ 1 II J H. BGB im 
AK·BGB lId. 4 entbahen. 
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schahung gekennzeichnet. Individualisierung, d. h . die Gestaltung des Kredilverhält­
nisses als ein Verhältnis zwischen einzelnem Privatgläubiger und einzelnem Eigen­
tümer, war die Zielvorstellung, auf die hin immer neue Stufen abstrakter Formgebung 
unternommen wurden. Abstrahiere wurde vom konkreten Geschähszweck, von der 
sozialen Position der Geschäitspanner, von ihrer Marklmachr, ja, die Sicherheit (das 
Grundpfandrecht) wurde sogar vom Bestehen eines Kreditverhältnisses überhaupt 
abstrahiert . VergesellschaftUng fand zunächst statt als privat organisierte Sammlung 
von Geld zum Verleih, später als staatlich organisierte Umverteilung zur Schließung 
von Lücken der KreditbedierlUng oder zur Ersetzung privaten Kredits. 
Diese RechtSeOlwicklung war in komplexer Wechselwirkung einmal Reaktion auf, 
einmal Prämisse für Probleme, die ~von außen« dem Bodenkredit gestellt wurden. fn 
historischer Abfolge waren das die Melioration und Rationalisierung der Landwirt­
schaft. dann der Ausbau der Städte, die Kredit benötigten und die Abstraktionsstufen 
einerseits, die Organisierung andererseits vorantrieben. 
Abstraktes Recht ließ sich jedoch auch für Geschäfte benutzen, die nicht wie 
Bodenverbesserung und Hausbau einer Wertschöpfung dienen . Dies war jeweils der 
Fall, wenn sich der Boden zu spekulativen Zwecken benutzen ließ: die Agrarpreis­
explosion Ende des 18. Jahrhunderts und die r<lsche städtische Expansion Ende des 
19. Jahrhunderts ermöglichten Bodenpreiszuwächse, denen keine Werrverbesserung 
gegenüberstand. Das abstrakte Bodenkreditrecht ließ sich dazu benutzen, in den 
Rittergutshandel. später den slädIischen Grundstückshandel ohne viel Eigenmirrel 
einzusteigen und umer Abkassierung des Preiszuwachses wieder auszusteigen . Der 
Kredit wird durch spekulative Nachfrage nach Boden über das »produktive« Niveau, 
das für Melioration bzw. Scadtausbau notwendig ist, hinaufgetrieben. Das überfor­
dert die »letzten Nutzer«, die Bauern, Landarbeiter, Eigenheimer, Mieter, während 
Kreditgeber und Spekulanten reicher werden . Auch diese verlieren - Privatanleger 
und produkciver Kredit der Bauhandwerker eher, die Kreditorganisarionen und die 
bereitS abgewanderten Spekulanten weniger -, wenn die Zahlungsfähigkeit der 
letzten Nutzer überstiegen wird, die Preisillusion zusammenbricht und zwangsvolI­
streckt werden muß. 
Abstraktes Recht und das Recht des organisierten Kredits haben in der Landwirt­
schaft den normalen Kreditbedarf nicht mehr befriedigen können, seit dem Kapital 
die attraktivere Anlage in Industrie zur Verfügung stand. Auch die höchsten 
Absrraktionsstufen, insbesondere maximale Verkehrsfähigkeit der Grundpfandrech­
te, haben daran nichts ändern können . Ebenso haben sie den besonderen Kreditbedarf 
des Wohnungsbaus für die Masse der Bevölkerung nicht decken können . Hier mußte 
zur Beschaffung billigen Kredits oder zur Erleichterung des Schuldendienstes 
staatliche Umveneilung eintreten. und zwar in Gestalt der landwirtschaftlichen 
Subventionsprogramme und der öffentlichen Wohnungsbauförderung. Das Boden­
kreditrecht verliert hierbei seine Funktion, :luch erst zur Kredilhingabe zu motivie­
ren, und wird zum Arrangeur einer Sicherheilszugabe. 
Es kann freilich - nach entsprechender Umformung - auch als Technik der 
Umverteilung eingesetzt werden. So ist der Bodenwenzuw3chs durch die Inflation 
nach dem ersten und durch die Währungsumstellung nach dem zweiten Weltkrieg 
gleichsam in einen staatlichen Kredit mit dinglicher Sicherung umgewandelt 
worden. 
Liegt der Mangel privaten Kreditzuflusses im Fa.l1 unzureichender Reproduktions­
fonds daran, daß das abstrakte Recht den Kreditmarkt freisetzt und der Markt auf 
mangelnde Zahlungsfähigkeit mit Desinteresse reagiert. so kann denselben Effekt 
auch »konkretes~ Recht erzielen. wenn es seine Interessenberücksichtigung ungleich 
verteilt. Das war der FaU. als während der Bauernbefreiung den KJeinbauern der 
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Zugang zum Kredit schon rechtlich versperrt wurde. Das Recht trug dadurch zur 
charakteristischen Verdoppelung der Bauernbefreiung bei . 
Heute hat die Kombination von abstraktem Bodenkreditrecht und flankierendem 
Recht der Kreditorganisation auf dem Sektor des privaten Kredits dazu geführt, daß 
sich Marktmacht der Kreditorganisation entwickeln konnte, die das abstrakte Recht, 
das abstrakt ja nur im Hinblick auf den Privatgläubiger gestaltet worden war, zur 
Durchsetzung der eigenen Interessen benutzen und auch - »verkehrt« materialisie­
rend -fortentwickeln konnte. Wenn daraus zumindest gegenüber den Eigentümern 
keine spektakuläre Bevoneilung resultierte, so einerseits wegen patriarchalischer 
Zurückhaltung bei der Ausübung mancher Rechte, andererseits deshalb, weil der 
permanente Bodenpreiszuwachs den Eigentümern einen Ausgleich gewährt. 

J7/ 
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372 Das neue 
Standardwerk 
zum 
Arbeitsrecht 

Die folgenden Bücher sind Teil eines 
insgesami zwotf Etnletbände umfassenden, 
von der Artleltsgruppe Arbeitsrecht 
geschriebenen neuen Standardwerkes_ 
Es stellt die Zusammenhange so dar, 
daß der Leser alle In der Praxis auftretenden 
Probleme des Indlvldual-und Kollektiv­
arbeitsrechts wiederfindet 
Jeder Band ist in sich abgeschlossen und 
daher auch elflzeln zu verwenden. 
Das Slandardwerk richlet sich an den 
Hochschu!bereich. an die Gerichte und an 
alle mit Arbeltsrechtsprobtemen befaßten 
Prakliker. 

Band IX 
Arbeitsgruppe Arbeitsrecht 
Ulrich Zachert 
Tarifvertrag 
1979. 216 Seiten, kartoniert 38,00 DM 
ISBN 3-7663,0279·5 
Dieser Band informiert zuverlässig über 
laktlsche Grundlagen, juristische Fragen und 
gesellschatlspolltische Konfliktberelehe des 
gellenden Tarifverlragssystems. 

Band X 
Arbeitsgruppe Arbeitsrecht 
Ulrich Zacher! 
Betriebliche Mitbestimmung 
1979. 156 Selten, kartoniert 32,00 DM 
tSBN 3·7663·0280·9 
In diesem Band zeigt der Autor am Beispiel 
charakteristischer Dokumente die historisclle 
Entwicklung der belriebllch~n Mitbeslim· 
mung bis zum 8etriebsverlassungsgeselz 
aus dem Jahre 1972 auf. Die Chancen, 
aber auch die Grenzen der Durchsetzungs· 
möglichkeiten von Belegschaftsinleressen 
werden deutlich gemachl 

Band XI 
Arbeitsgruppe Arbeitsrecht 
Bemhard Nagel 
Unternehmensmitbestimmung 
1980. 188 Seiten, kartoniert 34,00 DM 
ISBN 3·7663·0281·7 
Der Autor erlautert die unterschiedlichen 
Mllbeslimmungskonzepte, ihre geschieht -

liehe Entwicklung und erklart ausfuhr-
lich die Regelungen des Mitbestimmungs· 
gese Izes von 1976 Auf ty pische 
Probleme der Unternehmensmrtbestimmung 
sowohl In der Montanindustrie als auch in 
dem Unlernehmensberelch, der unter das 
Gesetz von 1976 fällt, wird eingegangen. 

Gesamtplan des Standardwerkes 
zum Arbeitsrecht: 

Band I 
Konflikt um den Arbeitsplatz 

Band 11 

Konflikt um Lohn und Leistung 

Band 111 

Konflikt um sonstige 
Arbeitsbedingungen 

Band IV 
Konflikt um Ausbildung 
und berufliche Qualifikation 

Band V 
Öffentlicher Dienst 

Band VI 
Konflikt um besondere 
Beschäftigungsgruppen 

Band VII 
Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbände 

Band VIII 
Arbeitskampf 

Band IX 
Tarifvertrag 

Band X 
Betriebliche Mitbestim mung 

Band XI 
Unternehmensmitbestimmung 

Band XII 
Arbeitsrecht und 
Arbeitsgerichtsbarkeit 
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